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Betreuungsmodelle nach DGUV Vorschrift 2

Die Gesundheit der Beschäftigten 
hat in jedem Unternehmen höchs-
te Priorität. Zufriedene und gesun-
de Mitarbeiter sind das Fundament 
eines Unternehmens und haben ei-
nen bedeutenden Einfluss auf den 
Erfolg. 

Ausschlaggebend hierfür ist ganz-
heitlicher Arbeits- und Gesundheits-
schutz, der weitgreifend in die be-
triebliche Organisation integriert ist. 
Um das zu erreichen, führen unsere 
erfahrenen Betriebsärzte und Fach-
kräfte für Arbeitssicherheit die Auf-
gaben gemäß §3 und 6 des Arbeits-
sicherheitsgesetzes (ASiG) und nach 
der DGUV Vorschrift 2 aus. 

Je nach der Anzahl der Mitarbeiter 
wird zwischen verschiedenen Betreu-
ungsmodellen unterschieden:

 ▪ Unternehmen mit weniger als 10 
Beschäftigte

 ▪ Unternehmen mit mehr als 10 
Beschäftigte oder weniger als 50 
Beschäftigte

 ▪ Unternehmen mit mehr als 50 Be-
schäftigte

Unternehmer sind verpflichtet, be-
stimmte organisatorische Maßnah-
men zu treffen, um die Sicherheit und 
den Gesundheitsschutz der Beschäf-
tigten zu gewährleisten. Aus diesem 
Grund müssen sie der zuständigen 
Berufsgenossenschaft einen Betriebs-
arzt sowie eine Fachkraft für Arbeitssi-
cherheit benennen.

Durch die arbeitsmedizinische und 
die sicherheitstechnische Betreuung 
wird ein sicherheits- und gesundheits-
gerechtes Verhalten in Unternehmen 
gefördert, welches umfassend in die 
Organisation eingeordnet und syste-
matisch in die betriebliche Führung 
verankert ist.

Von dem Aufdecken von bestehen-
den Gesundheitsgefahren bis zur 
Verhältnisprävention - wir beraten Sie 
auf dem Weg zu einer fortschrittlichen 
Arbeitsschutzkultur!

Kontakt Vertrieb

Nutzen Sie unser Know-How für  
Ihren Weg zum gesunden +  
sicheren Arbeiten in Ihrem  
Unternehmen.

Gerne erstellen wir Ihnen ein indi-
viduelles Angebot und sprechen 
in einem persönlichen Gespräch 
über die mögliche Zusammenar-
beit.

Unser Vertriebsteam berät Sie 
gerne und ist erreichbar unter:

0531 35444-64
vertrieb@eversonline.de

Mit uns erhalten Sie 
zertifizierte Qualität

evers ist geprüft und zertifiziert nach  
DIN EN ISO 9001:2015.

zertifiziert nach
DIN EN ISO 9001:2015
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Das können wir für Sie tun….

Regelbetreuung –  
WENIGER als 10 Beschäftigte
Die Regelbetreuung beinhaltet die 
Grundbetreuung und die anlassbe-
zogene Betreuung. 

Für die Grundbetreuung sind kei-
ne festen Einsatzzeiten vorgese-
hen. Je nach Berufsgenossen-
schaft und Betreuungsgruppe gibt 
es eine vorgeschriebene Frist, in 
welchem Abstand die Grundbe-
treuung wiederholt werden muss  
(1, 2, 3 oder 5 Jahre). 

Bei besonderen Anlässen außerhalb 
des Betreuungsintervalls muss in 
Form der anlassbezogenen Betreu-
ung die Fachkunde des Betriebs-
arztes und der Fachkraft für Arbeits-
sicherheit hinzugezogen werden. 
Diese Anlässe können z. B. die Ge-
staltung eines neuen Arbeitsplatzes 
oder die Untersuchung von Unfällen 
und Berufskrankheiten sein.

Regelbetreuung –  
MEHR als 10 Beschäftigte
Die Regelbetreuung umfasst die 
Grundbetreuung und die betriebs-
spezifische Betreuung im Bereich Ar-
beitssicherheit und Arbeitsmedizin. 
Sie bilden die Gesamtbetreuung. 

Anhand der Betreuungsgruppe des 
jeweiligen Unternehmens werden 
feste Einsatzzeiten pro Beschäftig-
tem für die Grundbetreuung errech-
net. 

Im Rahmen der betriebsspezifischen 
Betreuung werden die betrieblichen 
Besonderheiten berücksichtigt. In 
einem regelmäßigen Abstand, ins-
besondere nach wesentlichen Ver-
änderungen im Unternehmen, wer-
den die einzelnen Aufgabenfelder 
gemäß DGUV Vorschrift 2 überprüft 
und die Betreuungsleistungen und 
der Betreuungsumfang ermittelt 
und festgelegt. Der Unternehmer 
prüft anhand von Auslösekriterien, 
ob das jeweilige Aufgabenfeld für 
das eigene Unternehmen relevant 
ist und somit Handlungsbedarf in 
diesem Bereich besteht. 

Eine qualitativ hochwertige Gefähr-
dungsbeurteilung dient hierbei als 
Grundlage und zur Vereinfachung 
der regelmäßigen Tätigkeit.

 
Unternehmermodell
Betriebe mit bis zu 50 Beschäftigten 
haben die Möglichkeit, sich statt der 
Regelbetreuung für die alternative 
Betreuung (das Unternehmermo-
dell) zu entscheiden. 

Durch die Teilnahme an Schu-
lungsmaßnahmen der jeweiligen 
Unfallversicherungsträger, ist der 
Unternehmer in der Lage, eigen-
verantwortlich seinen Bedarf für 
die arbeitsmedizinische und sicher-
heitstechnische Betreuung entspre-
chend der Gefährdungssituation im 
Unternehmen festzustellen und die 
daraus resultierenden Maßnahmen 
umzusetzen. Eine externe Betreuung 
in den Bereichen Arbeitssicherheit 
und Arbeitsmedizin kann anlass- 
oder auch bedarfsbezogen in An-
spruch genommen werden

Als Kooperationspartner der BGW 
führen wir die zu diesem Modell ge-
hörenden Unternehmerschulungen 
durch.


